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1 Zusammenfassung
Die höhere Berufsbildung ist politisch und bildungssystematisch als Teil des Tertiär-Bereichs anzusehen. In dem Sinn soll die höhere Berufsbildung in vergleichbarer Art behandelt werden wie die Hochschulen. Dazu gehören 

· eine direkte und verpflichtende Finanzierung der höheren Berufsbildung durch Bund und Kantone

· die volle Freizügigkeit der Studierenden

· und vergleichbare Studienkosten.

Travail.Suisse schlägt vor, dass Studierende der höheren Berufsbildung - damit sie vergleichbare Studienkosten wie Studierende an Hochschulen haben - maximal 4680.00 Franken für ihre Ausbildung zu bezahlen haben, was ungefähr den Studiengebühren für einen Bachelor-Abschluss an einer Hochschule entspricht. 

Die Finanzierung kann dabei über das Angebot erfolgen, wie bei HF-Studiengängen, die eidgenössisch anerkannt sind und von den Kantonen subventioniert werden oder bei den Prüfungen. Sie kann aber auch über Bildungsgutscheine abgewickelt werden, wie bei den Vorbereitungskursen oder den HF-Studiengängen, die zwar eidgenössisch anerkannt, aber von den Kantonen nicht subventioniert werden. 

Eine Gesamtrechnung der Kosten zeigt, dass auf der Grundlage der vorhandenen Zahlen ein solches System nicht mehr Geld der öffentlichen Hand beansprucht als heute ausgewiesen wird. 

2 Einleitung

Im Rahmen der Arbeitsgruppe der Spitzen der Verbundpartner zur Stärkung der höheren Berufsbildung hat sich die Frage gestellt, welches eigentlich die Probleme der höheren Berufsbildung sind, für welche die Politik Lösungen zu finden hat. Travail.Suisse hat bei der Analyse drei Problemkreise identifiziert. Im Kapitel 3 sollen die drei Probleme thesenartig ausformuliert werden. Kapitel 4 dient dazu, die Probleme ausführlich darzustellen und Kapitel 5, Ansätze für die Problemlösung zu skizzieren. 

3 Probleme der höheren Berufsbildung: Thesen
3.1 Widerspruch zwischen bildungspolitischer Einordnung und politischer Regelung

Mit dem Inkrafttreten des neuen Berufsbildungsgesetzes 2004 ist die Höhere Berufsbildung bildungssystematisch neu dem Tertiär-Bereich zugeordnet worden. Im alten Berufsbildungsgesetz zählte die höhere Berufsbildung noch zur beruflichen Weiterbildung. Mit der neuen Zuordnung stellt sich der Tertiär-Bereich heute folgendermassen dar (vgl. Tabelle 1). 

	Tertiär-H-Bereich

	Tertiär-P-Bereich

	· Eidg. technische Hochschulen (ETH)
· Universitäten

· Fachhochschulen

· Pädagogische Hochschulen
	· Höhere Fachschulen

· Eidg. Berufsprüfung

· Eidg. höhere Fachprüfung

· Vorbereitungskurse

	
	Tabelle 1                    


Bis heute hat die bildungspolitische Neueinordnung der höheren Berufsbildung noch keine wirklichen Auswirkungen auf die politischen Regelungen auf Bundes- und Kantonsebene gezeitigt. Zwischen Tertiär H und Tertiär P bestehen nach wie vor grosse Unterschiede (vgl. Tabelle 2). 

	Tertiär-H-Bereich
	Tertiär-P-Bereich

	· Vollständige Freizügigkeit für die Studierenden

· Studiengebühren an allen Studienorte und für alle Studienfächer in etwa gleich

· Direkte Finanzierung der Hochschulen durch den Bund

· Verpflichtende Finanzierung durch Bund und Kantone 
· Transparente Finanzflüsse
	· Begrenzte Freizügigkeit der Studierenden

· Grosse Unterschiede bei den Studiengebühren für die Studierenden

· Indirekte Finanzierung der höhere Berufsbildung durch den Bund

· Keine verpflichtende Finanzierung durch Bund und Kantone
· Wenig transparente Finanzflüsse 

	
	Tabelle 2 


Die ausführliche Beschreibung der Unterschiede findet sich in Punkt 4. 1.

3.2 Fehlende Kriterien für eine vergleichbare Behandlung der Studierenden von Tertiär H und P
In den Diskussionen um die höhere Berufsbildung wird immer wieder erklärt, dass die Studierenden des Tertiär-P-Bereichs von der öffentlichen Hand schlechter behandelt würden als die Studierenden des Tertiär-H-Bereichs. Dies insbesondere auch bezogen auf die Finanzierung. Bis heute hat allerdings noch niemand versucht, Kriterien zu benennen, unter welchen Bedingungen eine vergleichbare Behandlung vorliegen würde (vgl. 4.2). 
3.3 Problematisches Mengengerüst

Rund 27'000 Personen erreichen pro Jahr einen Abschluss der höheren Berufsbildung. Das sind etwas weniger als 50% der Abschlüsse der Tertiärstufe. Damit leistet die höhere Berufsbildung einerseits einen unverzichtbaren Beitrag an die Höherqualifizierung der Arbeitnehmenden. Andererseits ist aber das Angebot auch so breit, dass in der höheren Berufsbildung ein problematisches Mengengerüst vorliegt. Vor allem die grosse Anzahl von Angeboten an Vorbereitungskursen und die Anzahl Abschlüsse bei den Berufs- und höheren Fachprüfungen lassen vermuten, dass das System nicht mehr effizient geführt werden kann (vgl. 4.3)
4 Probleme der höheren Berufsbildung: Vertiefte Analyse

4.1 Widerspruch zwischen bildungspolitischer Einordnung und politischer Regelung

Die höhere Berufsbildung (Tertiär-P-Bereich) wird politisch nicht gleich behandelt wie die Hochschulen (Tertiär-H-Bereich). Unterschiede bestehen vor allem in Bezug auf die Freizügigkeit der Studierenden (vgl. 4.1.1), die Studiengebühren (vgl. 4.1.2), die Finanzierungsart (vgl. 4.1.3), die Finanzierungsverpflichtung durch Bund und Kantone (vgl. 4.1.4) und die Transparenz bei der Finanzierung (vgl. 4.1.5).
4.1.1 Freizügigkeit der Studierenden

Im Tertiär-H-Bereich gilt die Freizügigkeit der Studierenden. Sie können – wenn sie die Aufnahmebedingungen erfüllen – an jeder Hochschule studieren. Die Trägerkantone der aufnehmenden Hochschulen haben das Recht, den Herkunftskantonen der Studierenden gemäss interkantonaler Vereinbarung Rechnung
 zu stellen. 

Im Tertiär-P-Bereich ist die Freizügigkeit nicht in gleicher Weise garantiert. Zwar existiert auch eine interkantonale Vereinbarung
. Aber durch das à-la-Carte-Prinzip sind nicht alle Angebote subventioniert zugänglich. Einerseits halten die Standortkantone in einer gesamtschweizerischen Liste fest, welche Angebote sie interkantonal anbieten und wie hoch der Beitrag ist, den der Wohnsitzkanton der Studierenden an den Besuch dieses Bildungsangebotes zu entrichten hat. Andererseits wählen die Wohnortkantone der Studierenden aus dieser Liste jene Angebote aus, die sie subventionieren wollen (vgl. Tabelle 3). So ergibt sich über die ganze Schweiz in Bezug auf die Freizügigkeit im Tertiär-P-Bereich ein System, das sowohl für die Studierenden wie auch für die Anbieter schwer zu überblicken und mit vielfältigen Problemen belastet ist. 










Tabelle 3

Mit der neuen Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der Höheren Fachschulen (HFSV), deren Vernehmlassung sich gegenwärtig in der Auswertung befindet
, soll dieses System im Hinblick auf die Höheren Fachschulen vereinfacht werden. Die Wohnortkantone der Studierenden können – wenn sie der Vereinbarung beigetreten sind – nicht mehr aus der vorgegebenen Liste auswählen, sondern haben alle Bildungsangebote zu subventionieren, die von den Standortkantonen aufgrund von definierten Kriterien auf diese Liste gesetzt wurden. Dies gilt allerdings nur für die Bildungsgänge der höheren Fachschulen, nicht aber für die Vorbereitungskurse auf die Prüfungen hin. 

	Die Studierenden des Tertiär-P-Bereichs sind gegenüber den Studierenden des Tertiär-H-Bereichs in Bezug auf die Freizügigkeit stark benachteiligt. Während die Studierenden der Hochschulen unabhängig vom Wohnortkanton vollständige Freizügigkeit geniessen, fehlt diese vollständige Freizügigkeit in der höheren Berufsbildung. Ärgerlich ist vor allem, dass die Freizügigkeit von Wohnortkanton zu Wohnortkanton wechselt. So kann es vorkommen, dass sich in einem Bildungsgang Personen befinden, die aufgrund ihrer kantonalen Zugehörigkeit von Subventionen profitieren, andere von anderen Kantonen aber nicht. 


4.1.2 Studiengebühren

Auch in Bezug auf die Studiengebühren ist der Tertiär-H-Bereich einfacher geregelt. Unabhängig vom Studiengang und der kantonalen Herkunft zahlen die Studierenden aller Hochschulen nahezu die gleichen Studiengebühren, pro Jahr etwa Fr. 1560.00. Die restlichen Kosten des Studiums übernehmen die Trägerkantone, der Bund und in kleinen Teilen auch die Wirtschaft. Eine Ausnahme besteht nur bei den privaten Hochschulen. Dort müssen die Studierenden für die Studienkosten selber aufkommen.

Im Tertiär-P-Bereich ist die Welt für die Studierenden komplexer. 

a. Da nicht alle Angebote sich auf der Subventionsliste befinden und nicht alle Kantone alle Angebote unterstützen, die auf der Subventionsliste aufgeführt sind, gibt es Angebote, welche die Studierenden vollständig selber bezahlen müssen. 

b. Während bei den öffentlichen Hochschulen die Studiengebühren fix sind und die Kantone und der Bund die restlichen Kosten übernehmen, so ist es im Tertiär-P-Bereich eher umgekehrt. Im Tertiär-P-Bereich ist eher der Beitrag der Kantone fix und die restlichen Kosten zahlen die Studierenden. So bestehen je nach Studienrichtung unterschiedlichste Kosten für die Studierenden
. 

c. Im Tertiär-H-Bereich bezahlen die Studierenden aus allen Kantonen die gleichen Studiengebühren. Im Tertiär-P-Bereich kommt es vor, dass die ausserkantonalen Teilnehmenden mehr zu bezahlen haben
.

d. Die Höhe der Kosten für die Studierenden hängt auch davon ab, wie die Wirtschaft die Bildungsgänge unterstützt. Es kann sein, dass ein Wirtschaftszweig die vollen Kosten für die Bildungsgänge trägt und damit die Studierenden keine Studiengebühren zahlen müssen. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass der Studiengang für die Branchenverbände eine der wenigen Möglichkeiten darstellt, die notwendigen Ressourcen für die Finanzierung der vielfältigen Aufgaben eines Branchenverbandes zu erarbeiten. So kann es vorkommen, dass „bei einzelnen Vorbereitungskursen für eidgenössische Prüfungen …die Teilnahmegebühren die Aufwendungen“ übersteigen können
. 

e. Auch die Rolle der Betriebe darf nicht ausser Acht gelassen werden. Wenn Betriebe ihren Mitarbeitenden mithelfen, die Kosten für den Bildungsgang zu tragen, können sich die persönlichen Auslagen stark verändern.
	All diese Überlegungen zeigen, dass für Studierende im Tertiär-P-Bereich die Studiengebühren stark variieren können, so dass man - je nach Erfahrung, die man selber macht - die heutige Situation im Verhältnis zum Tertiär-H-Bereich als ungerecht empfinden kann. Allerdings besteht heute keine wirkliche Übersicht über die Kosten, welche die Studierenden real zu tragen haben. Dies soll ein Bericht zu Tage bringen, der vom BBT 2010 in Auftrag gegeben wurde.


4.1.3 Finanzierungsart der höheren Berufsbildung durch den Bund: Direkte versus indirekte Finanzierung
Wie finanziert der Bund den Tertiär-H-Bereich und den Tertiär-P-Bereich? Im Tertiär-H-Bereich funktioniert die Finanzierung direkt. Die Höhe der Subventionierung einer Hochschule durch den Bund steht in einem direkten Zusammenhang mit ihren Ausgaben (vgl. Tabelle 4). Im Tertiär-P-Bereich ist dies nicht der Fall. Die höhere Berufsbildung wird indirekt finanziert. Die Finanzierung der Höheren Berufsbildung durch den Bund erfolgt über eine jährliche Pauschale, die der Bund den Kantonen für die Erfüllung der Aufgaben gemäss Berufsbildungsgesetz bezahlt. Die Verteilung der Gelder unter die Kantone erfolgt dabei aufgrund der Anzahl Lehrverhältnisse in den einzelnen Kantonen. Die Höhere Berufsbildung wird also in diesem Fall vom Bund – im Unterschied zum Tertiär-H-Bereich – nicht direkt, sondern indirekt finanziert.  Die Kantone sind dabei frei, wie viel der Pauschale sie in die höhere Berufsbildung investieren wollen. 

4.1.4 Finanzierungsverpflichtung von Bund und Kantonen

Tertiär H und Tertiär P unterscheiden sich auch darin, dass es in Bezug auf die Hochschulen eine Finanzierungsverpflichtung von Bund und Kantonen gibt, hinsichtlich der höheren Berufsbildung aber nicht. 

4.1.4.1 Tertiär H: Finanzierung der Hochschulen
Prägend für den Hochschulbereich ist, dass Bund und/oder Kantone gesetzlich verpflichtet sind, diesen Bildungsbereich zu finanzieren. Sie können zwar Sparmassnahmen beschliessen, aber sie können sich letztlich nicht aus der Verpflichtung davonschleichen. Am Schluss müssen Bund oder Kantone für mögliche Defizite geradestehen.
	Eidg. Technische Hochschulen ETH
	· Finanzierung durch den Bund gemäss ETH-Gesetz
 (verpflichtend)

· Studiengebühren

· Drittmittel

· Wirtschaft 

	Kantonale Universitäten
	· Bundesbeiträge gemäss UFG
 (verpflichtend)
· Hauptfinanzierung durch den Trägerkanton (verpflichtend)

· Beiträge der Wohnortkantone der Studierenden gemäss Interkantonaler Vereinbarung (Nach Beitritt zur Vereinbarung verpflichtend)

· Studiengebühren

· Drittmittel

· Wirtschaft

	Öffentlichrechtliche Fachhochschulen
	· Bundesbeiträge gemäss FHSG
 (verpflichtend)
· Hauptfinanzierung durch den Trägerkanton oder die Trägerkantone (verpflichtend)
· Beiträge der Wohnortkantone der Studierenden gemäss Interkantonaler Vereinbarung (Nach Beitritt zur Vereinbarung verpflichtend)
· Studiengebühren

· Drittmittel

· Wirtschaft

	Pädagogische Hochschulen
	· Keine Bundesbeiträge

· Finanzierung durch Trägerkanton (verpflichtend)

· Studiengebühren


Tabelle 4

4.1.4.2 Tertiär P: Finanzierung der Höheren Berufsbildung

Im Tertiär-P-Bereich stellt sich die Situation ganz anders dar (vgl. Tabelle 5). Es gibt kaum Verpflichtendes. In Bezug auf die verschiedenen Typen der höheren Berufsbildung gelten folgende Regeln. 

Höhere Fachschulen 

Die Kantone sind rechtlich nicht verpflichtet, die höheren Fachschulen zu finanzieren. Das gilt sowohl für die Standortkantone der Schulen wie auch für die Wohnortkantone der Studierenden. Das vorhandene finanzielle Engagement der Kantone ist in diesem Sinn freiwillig.

Demgegenüber ist der Bund verpflichtet, über die Berufsbildungspauschale die Kosten der Kantone für die höheren Fachschulen mitzutragen. Zudem kann der Bund nach Art. 56
 des Berufsbildungsgesetzes höhere Fachschulstudiengänge landesweit tätiger Organisationen der Arbeitswelt zu maximal 25% subventionieren. Diese Unterstützung ist aber nicht verpflichtend, sondern beruht auf einer Kann-Formulierung. 

Prüfungen

Nach Artikel 56 des Berufsbildungsgesetzes kann der Bund Beiträge an die Durchführung von Prüfungen (Berufsprüfungen, höhere Fachprüfungen) entrichten. Prüfungsorganisationen können beim Bund gemäss Richtlinien Rechnung stellen und erhalten maximal 25% der Aufwendungen. Dazu ist der Bund aber letztlich nicht verpflichtet, wie die Kann-Formulierung ausdrückt. 

Vorbereitungskurse

In Bezug auf die Vorbereitungskurse besteht für die Kantone keine Pflicht zur Unterstützung. Das bestätigt eine vom Bund in Auftrag gegebene Studie. Diese wird zwar umstritten durch den Schweizerischen Gewerbeverband. Die Finanzierungspraxis der Kantone baut aber auf dem Prinzip der Freiwilligkeit auf.

	Höhere Fachschulen
	Variante 1:

· Indirekte Finanzierung durch den Bund über die Berufsbildungspauschale an die Kantone (verpflichtend)
· Mitfinanzierung durch den Standortkanton (nicht verpflichtend)
· Beiträge der Wohnortkantone der Studierenden gemäss Interkantonaler Vereinbarung (selbstverpflichtend über das À-la-carte-Prinzip)

· Studiengebühren

· Wirtschaft

Variante 2:

· Direkte Finanzierung durch den Bund nach Art. 56 (nicht verpflichtend)

· Studiengebühren

· Wirtschaft

	Berufsprüfungen, 

Höhere Fachprüfungen
	· Direkte Finanzierung durch den Bund (nicht verpflichtend)
· Prüfungsgebühren

· Wirtschaft

	Vorbereitungskurse 
	· Indirekte Finanzierung durch den Bund über die Berufsbildungspauschale an die Kantone (verpflichtend)
· Mitfinanzierung durch den Standortkanton (nicht verpflichtend)

· Beiträge der Wohnortkantone der Studierenden gemäss Interkantonaler Vereinbarung (selbstverpflichtend über das À-la-carte-Prinzip)
· Studiengebühren

· Wirtschaft


Tabelle 5

	Der grosse Unterschied zwischen der Finanzierung des Tertiär-H-Bereichs und des Tertiär-P-Bereichs besteht darin, dass die Kantone nicht verpflichtet sind, die Höhere Berufsbildung zu finanzieren. Es ist zwar eine der Aufgaben, welche das Berufsbildungsgesetz den Kantonen überträgt. Sie können aber dafür nicht eingeklagt werden. 

Auch in Bezug auf den Bund bestehen verschiedene Kann-Regelungen (Subventionierung von Prüfungen, Subventionierung von höheren Fachschulstudiengängen landesweit tätiger Organisationen der Arbeitswelt). Verpflichtet ist der Bund nur, über eine Berufsbildungspauschale indirekt die Ausgaben der Kantone für die Höhere Berufsbildung mitzufinanzieren. 


4.1.5 Fehlende Transparenz bei der Finanzierung und beim Finanzbedarf 
Was die Finanzflüsse innerhalb des Tertiär-P-Bereichs betrifft, so verfügt gegenwärtig niemand wirklich über einen angemessenen Überblick. Was vorliegt, sind Gesamtzahlen, wie viel die öffentliche Hand für die höhere Berufsbildung ausgibt (vgl. 4.1.5.1). Allerdings bestehen (erstens) Abgrenzungsprobleme zur berufsorientierten Weiterbildung, was die Zahlen relativiert. Zudem scheint (zweitens) die Ausschüttung der Gelder nicht systematisch unter Verwendung klarer Kriterien, sondern eher willkürlich zu erfolgen. Nicht zu übersehen ist auch, dass (drittens) ein objektivierter Finanzbedarf nicht ausgewiesen ist. Die geäusserten Forderungen des Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv
 von zusätzlichen 500 Millionen Franken zur Stärkung der höheren Berufsbildung sind nicht wirklich belegt, sondern zeigen vor allem an, dass in Bezug auf die Finanzierung der höheren Berufsbildung ein Unbehagen besteht, das gelöst werden muss. 

4.1.5.1 Ausgaben der öffentlichen Hand und Finanzbedarf 

Gemäss einer Studie von PriceWaterhouseCoopers
 investiert die öffentliche Hand rund 462 Millionen Franken pro Jahr in die höhere Berufsbildung. 320 Millionen davon in die höheren Fachschulen, 140 Millionen in die Vorbereitungskurse auf die Berufsprüfungen und Höheren Fachprüfungen. Zudem noch rund zwei Millionen Franken in die Prüfungen selber. 

Die durchschnittlichen Kosten für die ganze Studiendauer beträgt dabei bei den höheren Fachschulen Fr. 49'475.00, bei den Vorbereitungskursen auf die eidgenössischen Prüfungen Fr. 9'644.00 (Berufsprüfung) und Fr. 8'360.00 (höhere Fachprüfung). Würde die öffentliche Hand 100% der Kosten übernehmen, so müssten pro Jahr auf der Grundlage  dieser Zahlen rund 641 Millionen aufgewendet werden (vgl. Tabelle 6). Das sind 179 Millionen Franken mehr pro Jahr als heute. Dies allerdings unter der Bedingung, dass die höhere Berufsbildung voll ausfinanziert wird. Travail.Suisse geht nicht davon aus, dass es Ziel der Politik sein kann, die vollen Kosten der höheren Berufsbildung zu übernehmen. Denn auch bei den Hochschulen ist dies nicht der Fall. 

	
	Abschlüsse

	Kosten
	Kosten total

	Höhere Fachschulen
	7’234 (8’680)

	49’475
	429’443’000


	Vorbereitungskurse BP
	12’184 (14’620)
	9’644
	140’995’280

	Vorbereitungskurse HFP
	2’668 (3’201)
	8’360
	26’760’360

	Prüfungsgebühren
	14’852 (17821)
	2’500
	44’552’500

	Kosten Total
	
	
	641’751’140


Tabelle 6

Würden 70% der Kosten der höheren Berufsbildung von der öffentlichen Hand übernommen, so würde das die öffentliche Hand rund 450 Millionen Franken kosten, also weniger als heute. Diese Berechnung zeigen, dass die höhere Berufsbildung nicht massiv unterfinanziert ist. Mindestens braucht es nicht 500 Millionen mehr, wie dies der Gewerbeverband fordert. Woher kommt aber diese Diskrepanz im Zusammenhang mit dem Finanzbedarf?
4.1.6 Mögliche Erklärungen für die Diskrepanz

4.1.6.1 Falsche Zahlen

Eine Erklärungsmöglichkeit liegt darin, dass die Zahlen der PwC-Studie nicht stimmen. Das heisst die Basis der Berechnung ist falsch. Diese Erklärung ist möglich. Denn heute hat niemand wirklich den Überblick über die Höhere Berufsbildung was die Finanzen betrifft. Für die Höhere Berufsbildung ist es aber enorm wichtig, über diese Zahlen zu verfügen, um nicht nur provokative, sondern gefestigte Forderungen stellen zu können. Wir unterstützen daher die Bestrebungen des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie BBT, mit Hilfe einer vertieften Studie mehr Licht ins Dunkel der Finanzierung der Höheren Berufsbildung zu bringen. Trotzdem meinen wir, dass dies nicht der Hauptgrund für die Diskrepanz ist. Nachfragen bei privaten, nicht subventionierten Anbietern, die zur Führung des Geschäftes eine Vollkostenrechnung machen müssen, haben gezeigt, dass die Kosten, welche die PwC-Studie für die Ausbildungen ausweisen, plausibel sind. 

4.1.6.2 Bevorzugung bestimmter Branchen und Studiengänge

Das Gefühl, die höhere Berufsbildung sei unterfinanziert, kann auch daher kommen, dass die Studierenden je nach Branche oder Studiengang ungleich behandelt werden. Es gibt solche, die von der öffentlichen Hand voll unterstützt werden (z.B. die Gesundheit) und andere, die alles oder grosse Teile selber bezahlen müssen. Diese zweite Gruppe erfährt die höhere Berufsbildung als unterfinanziert. Dieser Hinweis macht uns darauf aufmerksam, dass nicht nur zwischen Tertiär H und Tertiär P Ungleichheiten bestehen, sondern auch innerhalb des Tertiär-P-Bereichs. 
4.1.6.3 Ausgaben für die berufsorientierte Weiterbildung

Nicht zu unterschätzen bei der Finanzdiskussion ist auch der Sachverhalt, dass in den Ausgaben für die höhere Berufsbildung auch Ausgaben für die berufsorientierte Weiterbildung ausgewiesen
 werden. Damit sind die Ausgaben für die höhere Berufsbildung tendenziell tiefer als heute angegeben. 
4.2 Fehlende Kriterien für eine vergleichbare Behandlung von Studierenden des Tertiär H und P
Bisher hat es – unseres Wissens – noch niemand gewagt, Kriterien anzugeben, unter welchen Bedingungen eine vergleichbare Behandlung der Studierenden des Tertiär-H-Bereichs und des Tertiär-P-Bereichs vorliegt. Solche Kriterien müssen aber definiert werden. Nur so ist es möglich, den Streit um die höheren Berufsbildung zu beenden und eine gültige Basis für die zukünftige Politik zu legen. Für Travail.Suisse ist eine solche Klärung absolut nötig, sowohl im Blick auf den Tertiär-H-Bereich wie auch im Hinblick auf den Tertiär-P-Bereich. Das Gefühl der Ungleichheit und der Ungerechtigkeit schwächt beide Bereiche, weil man beginnt, sie gegeneinander auszuspielen. Dabei sind wir in der Schweiz auf ein ausdifferenziertes Bildungssystem angewiesen. Der Politik muss es daher gelingen, trotz der klaren Differenzen zwischen Tertiär H und P
 eine sowohl gefühlte wie auch  ausgewiesene vergleichbare Behandlung zwischen diesen Bereichen hinzukriegen. 

4.3 Problematisches Mengengerüst

In der Schweiz gibt es über 1000 unterschiedliche Vorbereitungskurse. Sie bereiten auf rund 240 Berufsprüfungen und 160 höhere Fachprüfungen vor. Pro Jahr erreichen gegen 15'000 Personen einen Prüfungsabschluss, 9900 im Dienstleistungssektor, 4400 in Industrie und Gewerbe und 700 im ersten Wirtschaftssektor. Das ergibt zum Teil kritische Teilnehmerzahlen pro Prüfungsordnung und Vorbereitungskurs (vgl. Tabelle 7 und 8).

	Anzahl Prüfungsordnungen
	Anzahl Abschlüsse
	Durchschn. Teilnehmerzahlen 

	165 Prüfungsordnungen im Dienstleistungssektor
	9900 Abschlüsse

(11880)

	60 Personen

(72)

	200 Prüfungsordnungen in Industrie und Gewerbe
	4400 Abschlüsse

(5280)
	22 Personen

(26)

	35 Prüfungsordnungen im ersten Wirtschafssektor
	700 Abschlüsse

(840)
	20 Personen

(24)

	400 Prüfungsordnungen insgesamt
	15000 Abschlüsse

(18000) 
	37 Personen

(45) 


Tabelle 7

	Anzahl Vorbereitungskurse
	Anzahl Teilnehmende
	Durchschn. Teilnehmerzahl

	1000
	15000

(18000)
	15 Personen

(18)


Tabelle 8

Kann ein System mit solchen Durchschnittszahlen effizient geführt werden? Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Folgendes ist zu bemerken:

· Eine Kursgrösse von 15 Personen ist ideal. Es ist allerdings davon auszugehen, dass es Angebote gibt, die mehr als 15 Personen anziehen und andere die mit weniger als 15 Teilnehmenden fahren müssen. Wo ist die Schmerzgrenze, dass ein Vorbereitungskurs finanziell noch dreht, ohne die Teilnehmenden übergebührend zu belasten?

· 37 Personen pro Prüfungsordnung sind sicherlich tief, sind aber mehr, als Bund und Kantone von einem Bildungsgang an einer Fachhochschule verlangt. Aber auch hier gilt: Es gibt Prüfungsordnungen, die weit mehr als 37 Personen anziehen und andere, die weit unter dieser Zahl liegen. Was ist der richtige politische Umgang mit „kleinen“ Prüfungsordnungen? Sind das Angebote, die notwendig sind, um jene wenigen, aber wichtigen Spezialisten eines Fachgebietes zu produzieren? Oder überflüssige Abschlüsse, die sich aus der Tradition noch erhalten haben?

· Wie verändert sich das Mengengerüst, wenn die Sprachregionen in die Tabellen aufgenommen werden? 

5 Lösungsvorschläge

Travail.Suisse ist überzeugt, dass es notwendig ist, die Studierenden des Tertiär-P-Bereichs in vergleichbarer Weise zu behandeln wie die Studierenden des Tertiär-H-Bereichs. Dazu gehören 

· ähnliche Studiengebühren 

· die volle Freizügigkeit und
· direkte, verpflichtende und transparente Finanzierung durch Bund und Kantone. 

Die Umsetzung dieser Forderungen muss dabei finanzierbar sein. Es muss daher gezeigt werden, wie viel das neue Konzept kostet. Da sich die verschiedenen Bereiche der höheren Berufsbildung (Höhere Fachschulen, Berufsprüfung und höhere Fachprüfung, Vorbereitungskurse) stark voneinander unterscheiden, ist für jeden Typ ein den Forderungen angemessenes Konzept zu entwickeln. 
5.1 Kriterium für eine vergleichbare finanzielle Behandlung
Als Basis für die Lösungsvorschläge muss das Kriterium für eine vergleichbare finanzielle Behandlung  der Studierenden der höheren Berufsbildung mit den Studierenden an den Hochschulen definiert werden. 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: wenn die Semestergebühren gleich sind oder 
wenn die Kosten für das Studium gleich sind. Travail.Suisse schlägt vor, für die Gleichbehandlung der Studierenden die Kosten für einen Bachelor-Abschluss an einer öffentlichen Hochschule als Massstab zu nehmen
. Dieser beträgt durchschnittlich für die sechs Semester circa Fr. 4680.00
. Unser Argument für diesen Massstab:  
Auf dem Arbeitsmarkt haben Abschlüsse der höheren Berufsbildung und Bachelor-Abschlüsse der Hochschulen einen vergleichbaren Wert. Es sind Höherqualifikationen, die gegenüber einem Sekundar-II-Abschluss zu einem messbar höheren Lohn führen. Wenn man bedenkt, dass die Studierenden der höheren Berufsbildung wegen dem kürzeren Studium früher als die Hochschulstudierenden mehr verdienen können, ist eine höhere Semestergebühr vertretbar. Wichtig ist aber, dass sie insgesamt für ihren Abschluss nicht mehr bezahlen müssen als Bachelorstudierende an Hochschulen. Wenn man hingegen als Massstab für die Gleichbehandlung die Kosten für einen Masterabschluss an einer Hochschule nehmen würde
, wären die Studierenden der höheren Berufsbildung benachteiligt. Denn ein Masterabschluss ist gegenüber einem Abschluss der höheren Berufsbildung auf dem Arbeitsmarkt überlegen. 

	Zusammenfassung 1: 

Studierende der höheren Berufsbildung sollen für ihre Ausbildung maximal gleich viel an Studienkosten bezahlen müssen wie HochschulabgängerInnen mit einem Bachelor, d.h. maximal Fr. 4680.00.


5.1.1 Umsetzung für die höheren Fachschulen 
5.1.1.1 Höhere Fachschulen mit kantonaler Subventionierung

Die Studierenden an den höheren Fachschulen zahlen heute die unterschiedlichsten Studiengebühren, von null Franken bis zu mehreren zehntausend Franken. Die neue interkantonale Vereinbarung für die höheren Fachschulen, deren Vernehmlassung gegenwärtig in der Auswertung ist, bringt diesbezüglich keine grundsätzlichen Verbesserungen. Im Gegenteil: Die neue interkantonale Vereinbarung darf nach deren Verfasser nicht zu mehr Kosten für die Kantone führen. Die Folge davon ist, dass – wegen einer verbesserten Freizügigkeit - die Studierenden tendenziell höhere Studiengebühren zu bezahlen haben. 

Die Studierenden werden heute und auch nach Annahme der neuen interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Schulen unterstützt (=Angebotsfinanzierung). Subventionsberechtigt sind Studiengänge, wenn sie verschiedene Bedingungen erfüllen:

Erstens müssen sie ein eidgenössisches Anerkennungsverfahren erfolgreich durchlaufen haben, welches unter der Leitung der Kommission für höhere Fachschulen auf eidgenössischer Ebene durchgeführt wird. Dieses Verfahren setzt sich mit der Qualität des Studiengangs auseinander.
Zweitens müssen sie (in Zukunft) ein interkantonales Verfahren bestehen. In diesem Verfahren spielen weitergehende Kriterien wie Kosten, Studierendenzahlen, Bedarf etc. eine Rolle.
Die Kantone unterstützen die Studiengänge, welche beide Verfahren bestanden haben. Die Subventionierung beträgt zwischen 50-70%. 

Nach Travail.Suisse sollten die Kantone sich bei ihrer Subventionierung nicht an Prozentzahlen der Gesamtkosten, sondern an den maximalen Studiengebühren für die Studierenden orientieren (vgl. Tabelle 9). Damit würden die AbsolventInnen der höheren Fachschulen in etwa gleich behandelt wie die Studierenden der Hochschulen.

Beispiel: 

	Gesamtkosten
	Subventionsbeitrag
	Kosten für die Studierenden

	Kosten gemäss neuer HFSV
	
	

	40’000
	60% = 24’000
	40'000 -24'000 = 16’000

	Kosten gemäss Vorschlag Travail.Suisse 
	
	

	40’000
	40'000 – 4'680 = 35’320
	4’680


Tabelle 9
5.1.1.2 Höhere Fachschulen ohne kantonale Subventionierung
Nicht alle eidgenössisch anerkannten Studiengänge werden auch die interkantonale Anerkennung bekommen, z.B. weil sie gewinnorientiert oder gesamtschweizerisch tätig oder bei einem kantonalen Verfahren einem anderen Angebot unterlegen sind. 

Heute können eidgenössisch anerkannte Studiengänge von gesamtschweizerisch tätigen Organisationen der Arbeitswelt von Bund eine Unterstützung von maximal 25% beantragen. Der Bund ist allerdings nicht verpflichtet, auf das Begehren einzutreten
. Die Regeln der Bewilligung von Subventionen diesbezüglich sind jedoch noch unscharf.

Travail.Suisse schlägt vor, dass der Artikel 56 BBG neu gefasst wird. An die Stelle einer Angebotsfinanzierung soll eine Nachfragefinanzierung treten. Studierende an höheren Fachschulen ohne interkantonale Anerkennung sollen einen Bildungsgutschein erhalten. Er wird ausgestellt, wenn sie an einer höheren Fachschulen studieren, die

· eidgenössisch anerkannt ist,

· keine Subventionen der Kantone erhält

· eine vom Bund bewilligte Vollkostenrechnung auf der Basis von mindestens 15 Studierenden präsentiert und

· nicht gewinnorientiert ist. 
Dr Bildungsgutschein soll höchstens ein Drittel der Studiengebühren, aber maximal 16'000 Franken betragen (vgl. Tabelle 10). 

Beispiel

	Gesamtkosten
	Subventionsbeitrag
	Kosten für die Studierenden

	40’000
	33,3% = 13’333
	40'000 -13’333 = 26’667


Tabelle 10
Bei dieser Art Subventionierung zahlen die Studierenden mehr als die definierten 4680 Franken. Werden Sie so nicht benachteiligt? Aus drei Gründen kann man diese Frage verneinen: 

· Der Vergleichpunkt für unsere Überlegungen sind die Studierenden des Tertiär-H-Bereichs. Auch im Tertiär-H-Bereich gibt es Studiengänge, die teuerer sind. Wer an einer nicht von den Kantonen getragenen Hochschule studiert, hat die Kosten vollständig selber zu bezahlen. In diesem Sinn stellt die Lösung mit einem Bildungsgutschein eine bessere Lösung dar als sie im Tertiär-H-Bereich vorliegt.
· Es bestehen normalerweise gleiche oder ähnliche Angebote, welche gemäss unseren Regelungen voll subventioniert werden. Studierende können also auch „billiger“ studieren.

· Gesamtschweizerische Angebote werden üblicherweise stark von der Wirtschaft oder der Branche unterstützt, so dass die Studiengebühren kleiner als im Beispiel angegeben sind.
	Zusammenfassung 2:

Studierende an höheren Fachschulen sollen, wenn sie eidgenössisch anerkannte Studiengänge besuchen, die von den Kantonen subventioniert werden, für das gesamte Studium maximal 4680.00 Franken bezahlen müssen. 

Studierende an höheren Fachschulen sollen, wenn sie eidgenössisch anerkannte Studiengänge besuchen, die von den Kantonen nicht subventioniert werden und nicht gewinnorientiert sind, einen Bildungsgutschein erhalten, der höchstens ein Drittel der Studiengebühren, aber maximal 16'000 Franken beträgt.


5.1.2 Umsetzung für die Berufs- und höheren Fachprüfungen
Nach heutiger Regelung kann der Bund 25% der Prüfungskosten an anerkannte Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen übernehmen. Die Prüfungsträger haben eine Vollkostenrechnung einzureichen, auf deren Grundlage der Bund seinen Beitrag berechnet. Die Trägerschaft darf dabei keinen Gewinn erzielen. Über sechs Jahre hinweg muss die Rechnung (inkl. Rückstellungen) ausgeglichen sein. Wir fordern nun, dass die Prüfungsgebühren für alle Teilnehmenden Fr. 300.00 betragen und der Rest zwingend vom Bund (und den Kantonen) übernommen wird (vgl. Tabelle 11). Das Verfahren zur Subventionsbewilligung soll aber wie heute weitergeführt werden. 

Beispiel Exportfachmann/fachfrau WKS KV

	Prüfungsgebühr
	1'950.00

	Beitrag an Prüfung durch Teilnehmende
	-300.00

	Bund (+Kantone) für Prüfung an Trägerschaft
	1650.00


Tabelle 11
Es gibt auch Überlegungen, dass der Bund (und die Kantone) die gesamten Kosten für die Prüfungen übernehmen sollen. Wir sind der Meinung, dass für die Teilnehmenden eine kleine finanzielle Hürde bestehen soll, um sich an eine Prüfung anzumelden. 

	Zusammenfassung 3:

Die Prüfungsgebühren für anerkannte Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen sollen für die Teilnehmenden Fr. 300.00 betragen. Der Rest ist von der öffentlichen Hand zu übernehmen.


5.1.3 Umsetzung für die Vorbereitungskurse auf Berufs- und höhere Fachprüfungen 
Studierende, die einen Vorbereitungskurs auf eine eidgenössisch anerkannte Berufsprüfung oder höhere Fachprüfung besuchen, sollen einen  Bildungsgutschein erhalten, wenn der Vorbereitungskurs von einer bewilligten Bildungsinstitution durchgeführt wird. 

Bewilligt ist eine Bildungsinstitution, wenn sie

· über ein Qualitätssicherungssystem verfügt

· der Prüfungsträgerschaft jährlich einen Qualitätsbericht abliefert, der aufzeigt, mit welchen Massnahmen und mit welchem Erfolg Qualitätsprobleme angegangen wurden

· an den jährlichen Auswertungstreffen der Prüfungsträgerschaft teilnimmt

· auf ihrer Homepage den Prüfungserfolg ihrer Teilnehmenden in anonymer Art ausweist und 

· dem Bund jährlich eine revidierte Rechnung nach Bundesvorgaben abliefert. 
Die Höhe des Bildungsgutscheins wird folgendermassen berechnet:

· Die Studierenden haben selber mindestens 4380 Franken (4680-300
) an den Kosten für die Vorbereitungskurse zu übernehmen. 

· Der Bildungsgutschein deckt die Kosten des Vorbereitungskurses nach Abzug der Studiengebühren von 4380 Franken (vgl. Tabelle 12),

· wenn die Subvention nicht mehr als 10'000
 Franken (vgl. Tabelle 14) beträgt und

· wenn die Lektion nicht mehr als 35
 Franken (vgl. Tabelle 13) kostet.
Mit diesen zwei Einschränkungen können Vorbereitungskurse stundenmässig nicht beliebig ausgeweitet und kostenmässig nicht beliebig erhöht werden. Angebote mit wenig Teilnehmenden kommen durch die Rückvergütungsregel nach Lektionenpreis in Schwierigkeiten. Zu teuere Angebote finanziert nicht die öffentliche Hand, sondern die Fehlbeträge zahlen die Studierenden selber, welche diese wählen.

Die Studierenden können den Bildungsgutschein einfordern, wenn sie 60% der Lektionen der Vorbereitungskurse besucht haben. Der Bildungsgutschein wird in zwei Tranchen ausbezahlt. 60% während des Studiums, 40%, wenn man sich für die Prüfung angemeldet hat.

Beispiel Exportfachmann/fachfrau WKS KV

	Vorbereitungskurs
	8'900.00
	284 Lektionen
	Pro Lektion 31.35

	Beitrag Studierende für Vorbereitungskurs
	-4'380.00
	
	

	Subvention total
	4'520.00
	
	


Tabelle 12
Fiktives Beispiel (Lektion zu teuer)

	Vorbereitungskurs real
	14'000.00
	368 Lektionen
	Pro Lektion 38.00

	Vorbereitungskurs subventionsberechtigt
	12’880.00
	368 Lektionen
	Pro Lektion 35.00

	Beitrag Studierende für Vorbereitungskurs
	-4'380.00
	
	

	Subvention total
	8'500.00
	
	

	Fehlbetrag
	1'120.00
	Vom Studierenden zu bezahlen


Tabelle 13
Fiktives Beispiel (Kurskosten insgesamt zu hoch)

	Vorbereitungskurs real
	15’000.00
	447 Lektionen
	Pro Lektion 33.50

	Vorbereitungskurs subventionsberechtigt
	14'380.00
	
	

	Beitrag Studierende für Vorbereitungskurs
	-4'380.00
	
	

	Subvention total
	10'000.00
	
	

	Fehlbetrag
	620.00
	Vom Studierenden zu bezahlen


Tabelle 14
	Zusammenfassung 4:
Studierende, die bewilligte Vorbereitungskurse besuchen, zahlen Fr. 4380.00 selber. Der restliche Betrag übernimmt die öffentliche Hand über einen Bildungsgutschein, wenn die Subvention nicht mehr als Fr. 10'000 beträgt und die einzelne Lektion nicht mehr als Fr. 35.00 kostet.


5.2 Gesamtkosten des Systems
Was kostet ein solches System, das die beschriebenen Kriterien berücksichtigt? Als Grundlage nehmen wir die Zahlen der PwC-Studie und die Abschlüsse aus dem Jahre 2009 (vgl. Tabelle 15).

	
	Abschlüsse
	Kosten für die öffentliche Hand pro StudentIn
	Kosten für die öffentliche Hand total

	Höheren Fachschulen 
	7234 (8680)

	
	

	
	Anzahl Studierende mit Angebotsfinanzierung:

5411 (6510)
	49'475 – 4'680 = 44’795
	291’615’450

	
	Anzahl Studierende mit Bildungsgutschein

1822 (2170)
	16’000
	34'720’000

	Total HF
	
	
	326’335’450


	Berufsprüfung
	12184 (14620)
	2'500 – 300 = 2’200
	32’164’000

	Höhere Fachprüfung
	2668 (3201)
	2'500 – 300 = 2’200
	7’042’200

	Total Prüfungen 
	
	
	39’206’200


	Vorbereitungskurse BP
	12184 (14620)
	9'644 – 4380 = 5264
	76’959’680

	Vorbereitungskurse HFP
	2668 (3201)
	8'360  - 4380 = 3980
	12’739’980

	Total Vorbereitungskurse
	
	
	89’699’660


	Total Kosten 
	
	
	455’241’310


Tabelle 15
Ein solches Modell kostet nicht mehr als heute für die höhere Berufsbildung zusammen von Bund und Kantonen ausgegeben wird (vgl. 2.3). Das mag überraschen. Es ist aber vielleicht ein Hinweis darauf, dass heute die Mittel nicht besonders effizient und vor allem innerhalb des Tertiär-P-Bereichs nicht gerecht verteilt werden. 

	Zusammenfassung 5:

Unser vorgeschlagenes Finanzierungsmodell führt nicht zu gänzlich anderen Beträgen als heute für dieses System ausgegeben wird. Was es hingegen bringt, ist, dass alle Studierenden des Tertiär-P-Bereichs in etwa gleich viel für ihren Abschluss bezahlen müssen wie Studierende des Tertiär-H-Bereichs für einen Bachelor-Abschluss. Der Vorwurf, dass Studierende an Hochschulen gegenüber Studierenden der Höheren Berufsbildung  bevorzugt behandelt werden, ist damit vom Tisch. Zudem schafft es innerhalb der höheren Berufsbildung mehr Gerechtigkeit und Transparenz.


5.3 Direkte Finanzierung durch den Bund
Die höhere Berufsbildung ist – wie der Tertiär-H-Bereich – direkt zu finanzieren. Die gegenwärtige Lösung, dass der Bund die höhere Berufsbildung indirekt über eine Pauschale aufgrund der Grundbildungsverhältnisse/Lehrverhältnisse in einem Kanton finanziert, muss geändert werden. Entsprechend braucht es ein eigenständiges Budget beim Bund und den Kantonen für die Höhere Berufsbildung. Das ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der höheren Berufsbildung. Sie wird politisch sichtbarer. Ihr Budget und ihre Rechnung sind nicht mehr im Gesamt der Berufsbildung versteckt. Das System wird transparenter nach innen und nach aussen. 

5.4 Freizügigkeit
Mit unserem Vorschlag erhalten die Studierenden der höheren Berufsbildung die volle Freizügigkeit. Damit werden sie gleich behandelt wie die Studierenden an Hochschulen. 

5.5 Problematisches Mengengerüst

Unser Vorschlag ist insoweit eine Antwort auf das problematische Mengengerüst, indem in Bezug auf die höheren Fachschulen entweder die Kantone ein interkantonales Verfahren durchführen, bei dem Kosten und Studierendenzahlen eine wichtige Rolle spielen (vgl. 5.1.1.1) oder bei der Regelung über Bildungsgutscheinen eine Vollkostenrechnung auf der Basis von mindestens 15 Studierenden verlangt wird (vgl. 5.1.1.2), so dass kleine Studiengänge für die Studierenden teurer werden und damit weniger attraktiv sind. In Bezug auf die Vorbereitungskurse wird durch die maximale Höhe der Bildungsgutscheine wie auch durch maximale Lektionenpreise ein Korrektiv eingeführt, das das Problem des Mengengerüsts zu korrigieren vermag. 

Angebot wird von meinem Wohnortkanton subventioniert





Angebot


steht auf der kant. Liste 





Angebot wird von meinem Wohnortkanton nicht subventioniert





Studierende(r)





Angebot


steht nicht auf der kant. Liste.





Angebot wird von meinem Wohnortkanton nicht subventioniert








� Wir unterteilen den Tertiärbereich in Tertiär H und Tertiär P. H steht für Hochschulen und damit für den prioritären Bezug zur Wissenschaft. P steht für Praxis und damit  für den prioritären Bezug zur beruflichen Praxis. Durch die Verwendung von H und P umgehen wir die Wertung, welche hinter den üblichen Begriffen Tertiär A und Tertiär B steht. 


� � HYPERLINK "http://edudoc.ch/record/38039/files/IUV_d.pdf" ��http://edudoc.ch/record/38039/files/IUV_d.pdf� 


� � HYPERLINK "http://edudoc.ch/record/2013/files/3-4d.pdf" ��http://edudoc.ch/record/2013/files/3-4d.pdf�


� � HYPERLINK "http://www.edk.ch/dyn/21415.php" ��http://www.edk.ch/dyn/21415.php� 


� Im Kanton Bern gibt es eine Regel, die besagt, dass alle Studierenden mit Wohnsitz im Kanton Bern, die im Kanton Bern einen subventionierten Studiengang besuchen, pro Semester nicht mehr als maximal Fr. 3000.00 bezahlen müssen. � HYPERLINK "http://www.sta.be.ch/belex/d/4/435_111_1.html" ��http://www.sta.be.ch/belex/d/4/435_111_1.html�, vgl. Art. 90.  


� � HYPERLINK "http://www.hfwbern.ch/data_access/hfwbern/downloads/Studium/Schulabkommen_2008.pdf" ��http://www.hfwbern.ch/data_access/hfwbern/downloads/Studium/Schulabkommen_2008.pdf� 


� Vgl. Bericht der Arbeitsgruppe Masterplan zur interkantonalen Finanzierung der höhere Berufsbildung, S. 28. 


� Bundesgesetz über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen � HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/414_110/index.html#id-5" ��http://www.admin.ch/ch/d/sr/414_110/index.html#id-5� 


� Bundesgesetz über die Förderung der Universitäten und über die Zusammenarbeit im Hochschulbereich


� HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/414_20/index.html" ��http://www.admin.ch/ch/d/sr/414_20/index.html� 


� Bundesgesetz über die Fachhochschulen � HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/414_71/index.html" ��http://www.admin.ch/ch/d/sr/414_71/index.html� 


� BBG Art. 56 Beiträge für eidgenössische Berufsprüfungen und eidgenössische Fachprüfungen; Bildungsgänge höherer Fachschulen


 Der Bund kann die Durchführung von eidgenössischen Berufsprüfungen und eidgenössischen höheren Fachprüfungen sowie Bildungsgänge höherer Fachschulen, die von Organisationen der Arbeitswelt angeboten werden, mit Beiträgen unterstützen.





� Pressedienst sgv, 1. Dezember 2010: Die Forderungen des sgv sind deshalb klar: «Wir brauchen eine Änderung des Berufsbildungsgesetzes und in der nächsten Botschaft des Bundes zur Bildungsfinanzierung einen neuen Beschluss zur Stärkung der Höheren Berufsbildung in der Höhe von zusätzlich 500 Millionen Franken!»


� http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/index.html?lang=de


� http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/05/data/blank/01.html


� Die vordere Zahl entspricht den vom Bundesamt für Statistik ausgewiesenen Abschlüssen 2009, die hintere Zahl in Klammern die Anzahl Abschlüsse inklusive 20% AussteigerInnen und Durchgefallene.


� Das Total wird gebildet aus den Kosten multipliziert mit den Werten in den Klammern.


� Bericht der Arbeitsgruppe Masterplan zur interkantonalen Finanzierung der höheren Berufsbildung http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/index.html?lang=de


� Tertiär H und P unterscheiden sich vor allem in Bezug auf die Zugangsvoraussetzungen, der Wissenschaftlichkeit, dem Bezug zur Wirtschaft und zur Rolle der beruflichen Praxis.


� Die obere  Zahl entspricht den vom Bundesamt für Statistik ausgewiesenen Abschlüssen 2009, die untere Zahl in Klammern die Anzahl Abschlüsse inklusive 20% AussteigerInnen und Durchgefallene.


� � HYPERLINK "http://www.berufsberatung.ch/dyn/2674.aspx" ��http://www.berufsberatung.ch/dyn/2674.aspx� 


� Die Fr. 4680.00 geben eine Grössenordnung an. Es gibt Hochschulen, die teurer sind und solche, die kleinere Studiengebühren verlangen. 


� Masterabschluss nach neun Semestern kostet 7020 Franken, nach zehn Semestern 7800 Franken im Durchschnitt. 


� vgl. Art 56 BBG


� http://www.aussenwirtschaft.biz/pdf/10866_EF_Bern_Lehrgangsbroschuere.pdf


� Im Zusammenhang mit den Vorbereitungskursen werden von den gesamten Studiengebühren von 4680 Franken die 300 Franken für die Prüfungsgebühren (vgl. 5.1.2) abgezogen.


� 10'000 Franken sind eine Richtzahl. Für die verschiedenen Fachrichtungen ist dieser Betrag nach oben oder unten zu korrigieren. Vorschlagsrechte könnten diesbezüglich eine aus OdA zusammengesetzte Arbeitsgruppe haben, wie sie der sgv in seinem Papier vorschlägt. 


� Auch die 35 Franken sind eine Richtzahl. Auch sie muss an die Fachrichtungen angepasst werden. Vorschlagsrechte könnten diesbezüglich eine aus OdA zusammengesetzte Arbeitsgruppe haben, wie sie der sgv in seinem Papier vorschlägt.


� � http://www.aussenwirtschaft.biz/pdf/10866_EF_Bern_Lehrgangsbroschuere.pdf





� Die vordere Zahl entspricht den vom Bundesamt für Statistik ausgewiesenen Abschlüssen 2009, die hintere Zahl in Klammern die Anzahl Abschlüsse inklusive 20% AussteigerInnen und Durchgefallene.


� Unsere Rechnung geht davon aus, dass ein Viertel der Studierenden einen Bildungsgutschein erhält.





